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 Veröffentlicht am 28.10.1954

Norm

ZPO §235 Abs1 E

Rechtssatz

Wenn sich die klagende Partei bei Vornahme der Einschränkung über den Umfang der Zahlung des Gegners in einem

Irrtum befand, der dann während der Verhandlung durch eine Zeugenaussage aufgeklärt wurde, kann die Klage

wieder ausgedehnt werden.
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